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Newsletter 6 | Exer D GmbH i.I. 

 

Frist zur Forderungsanmeldung verlängert/Termin für Anleihegläubigerver-

sammlung festgesetzt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute die neuesten Entwicklungen in Sachen Exer D GmbH mit-

teilen. Wie berichtet hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 

20.07.2018 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Exer D GmbH unter 

dem Aktenzeichen 810 IN 1418/16 E eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr 

Rechtsanwalt Fabio Algari von der Kanzlei hww Hermann Wienberg Wilhelm be-

stellt (http://www.hww.eu/), der auch bereits zum vorläufigen Insolvenzverwalter 

bestellt wurde. 

 

 

Frist zur Forderungsanmeldung verlängert 

 

Anleiheinhaber müssen ihre Ansprüche aus der Anleihe zur Insolvenztabelle an-

melden, um entsprechende Ausschüttungen aus der Insolvenzmasse zu erhalten. 

Hierzu haben wir Ihnen wie bereits berichtet unter www.sdk.org/exerd ein Muster-

formular zur Forderungsanmeldung sowie eine Ausfüllhilfe bereitgestellt. Sie fin-

den beides nach vorherigem Login in der Box „weitere Unterlagen“. Bitte unter-

schreiben Sie das Formular am Ende, fügen Sie die Unterlagen bei und schicken Sie 

das Formular in zweifacher Ausfertigung an den Insolvenzverwalter: 

 

 Rechtsanwalt Fabio Algari 

 Bleichstraße 2-4 

60313 Frankfurt am Main 

 

Die Frist zur Forderungsanmeldung wurde bis zum 12.11.2018 verlängert. 

 

 

Anleihegläubigerversammlung am 25.10.2018 

 

Darüber hinaus hat das Amtsgericht Frankfurt am Main eine Anleihegläubigerver-

sammlung für die Inhaber der Anleihen mit der WKN: A1E8TK für Donnerstag, 

den 25.10.2018, 10:30 Uhr, einberufen. Die Gläubigerversammlung findet beim 

Amtsgericht Frankfurt am Main, Klingerstraße 20, Saal 1, Gebäude F, 60313 

Frankfurt am Main statt.  

 

Das Gericht schlägt vor, im Termin wie folgt zu beschließen: 

 

http://www.hww.eu/
http://www.sdk.org/exerd
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„Frau Rechtsanwältin Nadja Wilke, Goldsteinstraße 114, 60528 Frankfurt am Main, 

wird zur gemeinsamen Vertreterin der Gläubiger der diversen Gattungen von Inha-

ber-Schuldverschreibungen bestellt (…). Ausschließlich die gemeinsame Vertrete-

rin ist befugt und verpflichtet, die Rechte der Gläubiger der diversen Gattungen von 

Inhaber-Schuldverschreibungen in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der 

Gesellschaft geltend zu machen. Die Anmeldung durch einzelne Gläubiger ist aus-

geschlossen (…).“  

 

Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes 

sind diejenigen Gläubiger berechtigt, die am Tage der Gläubigerversammlung ihr 

Recht durch Vorlage einer aktuellen Depotbescheinigung zusammen mit einem 

Sperrvermerk bis einschließlich 25.10.2018 nachweisen. Der Sperrvermerk bestä-

tigt, dass über die Anleihen bis einschließlich zum 25.10.2018 nicht verfügt werden 

kann, die Anleihen also gesperrt gehalten werden. Für einen entsprechenden Nach-

weis wenden Sie sich bitte an Ihre Depotbank. Das Stimmrecht auf der Versamm-

lung kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

 

 

Einschätzung der SdK 
 

Die Wahl eines gemeinsamen Vertreters hätte für die Anleihegläubiger zahlreiche 

Vorteile. So wäre eine individuelle Anmeldung Ihrer Forderung aus der Anleihe zur 

Insolvenztabelle nicht nötig, da ein gemeinsamer Vertreter dazu berechtigt ist, alle 

Anleiheinhaber im Kollektiv zu vertreten. Dazu zählt auch das Recht, die Forderun-

gen der Anleiheinhaber kollektiv zur Insolvenztabelle anzumelden. Die Ihnen zu-

stehende Insolvenzquote würde dann automatisch, analog zu einer Zinszahlung, auf 

Ihrem Depotkonto gutgeschrieben. Sie müssten also nichts weiter unternehmen.  

 

Aufgrund der kurzfristig einberufenen Anleihegläubigerversammlung raten wir 

nunmehr dazu, zunächst diesen Termin abzuwarten und erst dann die Forderungen 

anzumelden, sofern wider Erwarten im Termin doch kein gemeinsamer Vertreter 

gewählt werden sollte.  

 

 

Die SdK wird das Verfahren weiterhin für Sie verfolgen und Sie über Neuigkeiten 

im Rahmen eines neuen Newsletters informieren. Für Rückfragen stehen wir unse-

ren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter info@sdk.org gerne zur Verfü-

gung. 

 

München, den 09.10.2018 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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